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«ber dieselbe, und Verweisung der Bittschrift we--

gen dem Begehren einer Stelle an das Direktorium.
Nuce findet diese Anfrage höchst seitsam und

strafbar; überall ist der Duell bei Todesstrafe ver-
boten, und niemand, weder ein Obrist noch ein
Kriegsminister, kann einem Offizier sagen, er müsse

weg, weil er sich nicht schlagen wolle," denn ein
solcher würde selbst seine Stelle verlieren; Sachen
von der Art sagen sich freundschaftlich ins Ohr,
und dann weiß jeder, was er zu thun hat ; ich
stimme also ganz Gütern bei, und erkläre, daß ich
selbst einen in der Folge anklagen würde, wenn
er uns früge, ob er seinen Bruder morden dürfe.

Secret an: Wie sollten ww jezt in diese große
Frage eintreten können; einst wird eine Zeit kom-

inen, wo wir wahr republikanisch genug seyn wer-
den, nur wahre Ehre zu kennen; die Römer zei-
Zen uns das Beispie! von Armeen, die sich gegen
ihre Feinde schlugen, ohne sich selbst untereinander
zu duelliren, also ist die Sache nicht unmöglich;
ober jezt, ob jezt dieser Zeitpunkt schon da sey,
dieß können wir unmöglich entscheiden; haben einst
die Schweizer ihre Feinde geschlagen, oder nur
einmal den Willen, sie zu schlagen, so ist dann
nachher viel von wahr republikanischem Ehrgefühl zu
hoffen; unterdessen aber gehe man zur Tagesordnung.

Änderwerth: Nur eine Art von Zweikampf
lkönnte ich billigen, den zwischen zwei Feldherren,
die sich statt ihrer Armeen schlagen würden; von
zedem andern aber begreife ich nicht, wie mau ihn
billigen kann; haben wir denn nicht eine Révolu-
bion, die die Grundsatze des Rechts allgemein ver-
breiten soll; warum sollten wir das scheus-
iichsie Unrecht bei den Armeen noch dulden? Ich
fodere eine Commission, welche Strafgesetze hier-
fiber vorschlage, und die zugleich bestimme, wie
beim Militär die Ehrverletzungen auf gesezlichem ^

Weg öffentlich und weit zwekmäßiger können abge-
thau werden, als durch solche barbarische Uebungen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
St. Gallen, i. A ug. Der Abt verfolgt

die Familie des chravcn Künzle nachdrnksamst;
gleich nach seinem fürstlichen Einzüge verjagte
er Frau und Kinder aus dem gemietheten Hause,
das der Nation gehört. — Künzles eigen-
thümlichen Wein ließ der Abt in das Kloster
führen; — z Betten und etwas Kleider ausgcnvm-
men, behielt er die Mol-ilien in seiner Gewalt;
den eifrigen und patriotischen Hauslehrer, der sich
um die unschuldige und gekränkte Familie thätig
Annahm, hat er aus dem Lande verbannt. —

'

Ein Mann, der bekanntlich dem Künzle 400
Gulden schuldig war, mußte solche dem Kloster
bezahlen; — der biedere Cantsnsrichter Gschwend,
welcher sich den Anmaßungen des Abts Widerseste,
und gegen die Aufstellung der Obervögte protestirte,
wird zu Aitstätten von kaiserlichem Militär ver-
wacht ; — Administrator Hauthle, nebst.mehrere»
Agenten und Munizipalen hat von seineu Land-

leuten den so lieben Appenzeller Hausarrest bckom-

men. — Statthalter Heer von Rorschach iß noch

nicht sichtbar.— Die Mannschaft wird ausgehe-

ben; — die Appenzeller mußten lezeen
das Loos ziehen. — Außerrooden ist aufgefàft,
4Z0 Mann zu stellen. — Es giebt saure Wch-
ter.— Die sogenannte liebe treue Angehe-
rige haben die hohe Gnade, Zehend und andece

Gebühren zu entrichten. — Wir hoffen, Künzll

werde in Bern seyn, und dorten die gebührende

Satisfaction erhalten haben; dieß allein kann

uns noch trösten. — Nur nicht verzagt! — i>»

Sturm wird ein ächter Republikaner geprüft; wer

abfallt, ist — — —

I"
B e r i ch t i g u lî g.

mehreren Zeitungen nahm ich wahr, deß

sich au die Spitze einer Verschwörung, ueman mich an die Spitze
zu Weinftlden, im Thurgau, gegen die östreM
sehen Truppen ausgebrschcn seyn sott, wo«» sich

aber billig zweifeln läßt, zu stellen, wo m '.m

einten man Küffelring und mich mit M
holen, und in den andern mich flüchtig gehen g

lassen, gut findet. Da die Augsburger Zeiinng vo.n

May Nr. 170. unter dem Artikel: Zürich, den

Juny, zuerst, und dann Pariser und Stres.'M'r.
Blätter hernach davon Meldung thun, und uu
unwahrhafte Thatsache wahrscheinlich vcm em^
jener Menschen, oem es mit dem Unglücke em>

andern gedient zu seyn scheint, eingerukt ww"
ist, so halte ich mich verpflichtet, dem

anzuzeigen, daß ich nicht nur seit dem

der feindlichen Truppen, sondern seit dem

Januar dieses Jahrs, nie im Thurgau, uumer ^
bei meiner Stelle in Luzern und i» Bern.""!
Das Publikum wird in solchen lieblosen

düngen wahrnehmen, zu welchen kleinliche»^ ' 'H
griffen eine gewisse Classe Menschen wre p u ^nimmt, um Männer, die sich aus PfltzV ll
terland den öffentlichen Geschäften
Rache einer fremden Macht zu opfern, und

mit mir Verläumder dieser Act verachten.

Bern, den 14. August l7yll-
Paul Reinhard,

Oberrichter.
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